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Checkliste für eine Erstberatung in Familiensachen 

 

Für eine Erstberatung bringen Sie bitte – wenn möglich – die folgenden Unterlagen mit: 

� Heiratsurkunde 

� Ablichtung Geburtsurkunden der Kinder 

� bisherige gerichtliche und außergerichtliche Korrespondenz in dieser Angelegenheit 

� Ehevertrag 

� Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung 

 
Sofern Sie Unterhaltsansprüche geltend machen wollen bringen Sie bitte weiterhin folgende 
Unterlagen mit: 

� Unterhaltstitel (kann sein Urteil, Beschluss, Jugendamtsurkunde) 

� Verdienst – und Gehaltsbescheinigung der letzten 12 Monate, Kopie der 
Lohnsteuerkarte 

� Bescheide (z.B. SGB II-Leistungen, Rentenbescheid, Krankengeldbescheid) 

� Belege über Einkünfte (z.B. aus Kapital oder Beteiligungen, aus Vermietung, 
Verpachtung, Nebenjob) 

� letzten Steuerbescheid und letzte Einkommenserklärung 

 

Sofern eine Immobilie vorhanden ist bringen Sie bitte mit: 

� Grundbuchauszug 

 

Sind Schulden oder Vermögen vorhanden, dann bringen Sie bitte mit: 

� eine Übersicht über den derzeitigen Stand ihres Vermögens und der Schulden 

� eine Übersicht über den Stand des Vermögens und der Schulden zum Zeitpunkt der 
Eheschließung 

� eine Übersicht über den Zeitpunkt und den Umfang von Vermögenszuwendungen 
während der Ehe 

� wenn möglich, eine Übersicht über den Stand des Vermögens und der Schulden des 
Ehegatten zum Zeitpunkt der Eheschließung und zum derzeitigen Zeitpunkt 

 

Diese Unterlagen ermöglichen uns, Ihnen im Regelfall eine erste, fundierte Einschtzung der 
Erfolgsaussicht Ihres Begehrens geben zu können. 

Herzliche Grüße 
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